
Preisliste für Vorkassensystem 
(Gültig ab 01.01.2026)

Einzelzähler Netto MwSt. Brutto

Münz ET Verbrauchspreis in Cent/kWh 33,19 6,31 39,50

Monatlicher Grundpreis in Euro/Monat 14,87 2,83 17,70

Zweitarifzähler Netto MwSt. Brutto

Münz DT
HT Verbrauchspreis in Cent/kWh 34,71 6,59 41,30

NT Verbrauchspreis in Cent/kWh 29,81 5,69 35,50

Monatlicher Grundpreis in Euro/Monat 15,71 2,99 18,70

Heiztarif 
gemeinsame Messung

HT Verbrauchspreis in Cent/kWh 33,19 6,31 39,50

Verbrauchspreis in Cent/kWh 28,82 5,48 34,30

Monatlicher Grundpreis in Euro/Monat 22,10 4,20 26,30

Heiztarif 
getrennte Messung

HT Verbrauchspreis in Cent/kWh 28,69 5,45 34,14

NT Verbrauchspreis in Cent/kWh 28,48 5,41 33,89

Monatlicher Grundpreis in Euro/Monat 18,24 3,46 21,70

Zusatzkosten bzw. alle sonstigen Preise finden Sie auf unserem aktuellen Preisblatt für die Grundversorgung.
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Schwachlastzeiten/Niedertarifzeit
Niedertarifzeit: zwischen 22:00 Uhr bis ca. 06:00 Uhr

Steuern, Abgaben und Umlagen
Die Arbeits- und die Verbrauchspreise enthalten nachfolgende Steuern, Abgaben und Umlagen in den jeweils gültigen Höhen, derzeit:

Netto Cent/kWh Brutto Cent/kWh

Konzessionsabgabe 1,32 1,57

Stromsteuer 2,05 2,44

EEG-Umlage 0,00 0,00

KWK-Umlage 0,446 0,531

Aufschlag für besondere Netznutzung * 1,558 1,854

§18 Abschaltbare Lasten 0,00 0,00

Umlage nach § 17 (EnWG) 0,942 1,121

Seit 01.01.2007 beträgt die gesetzliche Umsatzsteuer 19%. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet. Zusätzliche Hin-
weise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf der internetbasierten Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.
netztransparenz.de.

* Der Aufschlag für besondere Netznutzung in Höhe von 1,558 ct/kWh wird erstmals ab 01.01.2025 erhoben. Die neue Umlage setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen: 
Die bereits bis jetzt erhobene § 19 Abs.2 StromNEV-Umlage, die Befreiung von der Netzentgeltzahlungspflicht für alle Elektrolyseure beim Strombezug nach § 118 Abs.6 
EnWG und die Entlastung besonders von EEG-Netzausbaupflichten belasteten Stromnetzbetreibern.

Für Fragen, weitere Informationen oder Beratungsgespräche steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung! 
Kommen Sie in das Rigi Center (2. OG) oder wenden Sie sich einfach an:  

Telefon: 08803 690-200 bzw. E-Mail: kundencenter@peissenberg.de

Auf Wunsch beraten wir Sie individuell zu allen Fragen der Tarifgestaltung sowie den Vor- und Nachteilen der Zweitarifmessung.  
Unsere Preisblätter liegen in unseren Geschäftsräumen aus bzw. stehen unter www.gemeindewerke-peissenberg.de zum Download bereit.

Kommunalunternehmen
Gemeindewerke Peißenberg

Hauptstraße 116
82380 Peißenberg

Telefon: 08803 690 -200
Telefax: 08803 690 -250

werke@peissenberg.de
www.gemeindewerke-peissenberg.de Seite | 02


